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Industriegewerkschaft Bergbau—Energie die Anordnung 
(Nr. 1) vom 5. Juli 1965 über die für den Werkbahn
betrieb im Braunkohlenbergbau über Tage gültigen 
Signale — Signalordnung (SOBr) — (Sonderdruck Nr. 520 
des Gesetzblattes) in der Fassung der Anordnung Nr. 2 
vom 5. Januar 1967 über die für den Werkbahnbetrieb 
im Braunkohlenbergbau über Tage gültigen Signale 
— Signalordnung (SOBr) — (GBl. II S. 56) wie folgt ge-

§ 92 erhält folgende Fassung:

„§ 92
Signal So 16 a — Überwachungssignal 
einer Wegübergangssicherungsanlage 

mit zwei gelben Standlichtern —
(1) Der Wegübergang ist gesichert
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Uber einem schwarz und weiß schräg gestreiften 
Mastschild mit weißen Rückstrahlern in weißen Fel
dern zwei gelbe Standlichter (Standortkennlichter) 
waagerecht nebeneinander und darüber ein weißes 
Licht (Uberwachungslicht)

(2) Das Signal So 16 а ist im Vorsignalabstand vor 
dem Wegübergang, in der Regel unmittelbar rechts 
neben dem Gleis, aufzustellen. Es zeigt dem Lokomo
tivführer an, daß der Wegübergang technisch gesichert 
ist und mit der in den örtlichen Bestimmungen für 
den Fährbetrieb festgelegten Geschwindigkeit befah
ren werden darf. Zwei ständig eingeschaltete gelbe 
Standlichter kennzeichnen zusätzlich den Standort des 
Signals So 16 а bei unsichtigem Wetter oder bei Dun
kelheit. Leuchtet das weiße Standlicht nickt, ist die 
Blinklichtanlage gestört.

(3) Leuchtet das weiße Licht des Signals So 16 a, 
so darf der Wegübergang mit der in den örtlichen Be
stimmungen für den Fährbetrieb festgelegten Ge
schwindigkeit befahren werden.

(4) Leuchtet das weiße Licht des Signals So 16 a 
nicht, so ist der Wegübergang vorsichtig mit Schritt
geschwindigkeit zu befahren und bis zum Wegüber
gang das Signal Zp 1 zu geben.

(5) Für geschobene Züge hat der Betriebsleiter ent
sprechende Maßnahmen festzulegen.

(6) Wenn von dem Signal So 15 ab das Signal So 16 a 
nicht zu erkennen ist, ist ein zweites Signal So 16 а im 
Sichtbereich aufzustellen und zusätzlich durch einen 
gelben Rückstrahler am Mastschild zu kennzeichnen.“
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§ 2

Der bisherige § 92 in der Fassung der Anordnung 
Nr. 2 vom 5. Januar 1967 wird § 14 der Anlage zu § 97 
Abs. 4.

§3
Diese Anordnung ist den Werktätigen des Fährbetrie

bes nachweisbar zur Kenntnis zu bringen.

§4
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 

in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 15. Novem

ber 1955 über die Änderung der Arbeitsschutzanord
nung 902 — Elektrolokomotivführer in Bergbaubetrie
ben - (GBl. I S. 923) außer Kraft.

Leipzig, den 4. September 1969

Der Leiter 
der Obersten Bergbehörde 

beim Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik
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